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Die Beihilfe zahlt in der Regel das, was auch die GKV zahlen würde.

Was meinst du denn mit Privatleistungen?

Fahrtkosten werden auch von der Beihilfe nicht übernommen, es sei denn sie findet in einem
RTW oder KTW statt, davon gehe ich jetzt mal nicht aus, davon hast du ja nichts geschrieben.
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